
P:\Alle\Somacos\doc\00013611.doc 

Die Stadt Hilden mit rd. 56.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt am Fuße des Bergischen 
Landes als Mittelstadt zwischen den Großstädten Wuppertal, Düsseldorf und Köln. Sie ist eine 
selbstständige Stadt und gehört mit 9 anderen Städten zum Kreis Mettmann mit insgesamt etwa 
500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 
 
Bei der Stadt Hilden ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines 
 
  
    Technischen Beigeordneten 
 
zu besetzen. 
 
Zum Aufgabengebiet gehört die Leitung des Dezernates IV mit folgenden Ämtern: 
 
 60 – Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt 
 61 – Planungs- und Vermessungsamt 
 66 – Tiefbau- und Grünflächenamt 
 68 – Zentraler Bauhof 
 
Eine anderweitige Geschäftsverteilung bleibt vorbehalten. 
 
Die Bewerberin/Der Bewerber sollte eine fachlich qualifizierte Führungspersönlichkeit mit sozialer 
und kommunikativer Kompetenz sein, die maßgeblich in der Lage ist, die Weiterentwicklung des 
Dezernates im Sinne eines modernen Dienstleistungsunternehmens bürgernah, wirtschaftlich 
und zukunftsorientiert voranzutreiben. 
 Gemäß § 71 Absatz 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen muss der/die Bewerber/in die 
für das Amt erforderlichen fachlichen Voraussetzungen erfüllen und eine ausreichende Erfahrung 
für dieses Amt nachweisen. Der Abschluss eines für die Aufgabenwahrnehmung fachlich geeig-
neten Hoch- oder Fachhochschulstudiums, vorzugsweise der Fachrichtungen Architek-
tur/Städtebau, Stadtplanung, Bauingenieurwesen, wird vorausgesetzt. Die Befähigung zum hö-
heren technischen Verwaltungsdienst wäre von Vorteil; umfassende Kenntnisse im Bereich der 
kommunalen Verwaltung sind wünschenswerte Voraussetzung.  
 
Die Einstellung erfolgt als Beamtin/ Beamter auf Zeit (Wahlbeamtin/Wahlbeamter) für die Dauer 
von 8 Jahren. Wiederwahl ist möglich. Die Besoldung richtet sich nach Besoldungsgruppe 
A16/B2 BBesG; daneben wird eine Aufwandsentschädigung nach der Eingruppierungsverord-
nung NW gezahlt. 
 
Die Stadt Hilden strebt die berufliche Förderung von Frauen an; Grundlage ist der Frauenförder-
plan. 
 
Es wird gewünscht, dass der/die Stelleninhaber/Stelleninhaberin den Wohnsitz in Hilden nimmt. 
Bei der Beschaffung von Wohnraum ist die Stadt gerne behilflich. 
 
Über die Besetzung der Stelle soll voraussichtlich in der Ratssitzung am 29.09.2010 entschieden 
werden.  
 
Aussagekräftige Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Übersicht über den 
beruflichen Werdegang, Zeugniskopien, Angabe von Referenzen) werden innerhalb von vier 
Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige erbeten an den 
 
    Bürgermeister der Stadt Hilden 
    - Herrn Horst Thiele persönlich - 
    Postfach 100880, 40708 Hilden 


